
Anlage 7 – Leitlinien 

zum Vertrag zur besonderen Versorgung „Onkologische Trainings- und 

Bewegungstherapie“ (OTT) 

 

 

Die Behandlung im Rahmen dieses Vertrages richtet sich stets nach den aktuellsten 

Fassungen der onkologischen S3-Leitlinien. 

 
http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien.7.0.html 

 

Für die Onkologische Trainings- und Bewegungstherapie sind stets die aktuellen 

Leitlinien des ACSM (American College of Sports Medicine) zu berücksichtigen. 

 
http://www.acsm.org/public-information/acsm-journals/guidelines 

http://www.leitlinienprogramm-onkologie.de/leitlinien.7.0.html
http://www.acsm.org/public-information/acsm-journals/guidelines

